
19
1605 [Juli 26 . ] "uff denn tag Sanctae Annae"  A
EHEBRIEF , ABGESCHLOSSEN ZWISCHEN JAKOB HAFNER UND BEAT WIDMER IM

NAMEN IHRER KINDER HANS HAFNER UND KATHARINA WIDMER

In einer Präambel wird festgehalten , dass ihre beiden Kinder ehe¬

licher Abkunft seien und sich mit Wissen und Billigung ihrer El¬

tern die Ehe versprochen hätten.
Um allfälligen Unstimmigkeiten bezüglich des zeitlichen Gutes

vorzubeugen , ist zwischen den beiderseitigen Elternpaaren folgen¬

de Uebereinkunft getroffen worden.
[1 . ] "Nämlichen unnd dess Ersten so hatt Jacob haffner synem Sun hansen sarribtt

syner Jetz angenden hussfrauwen Zugesagtt unnd versprochen , Jnne so lang

er sich aller gebur . . . einem gehorsammen Sun gemess gegen Jm unnd sy¬

ner hussfrauwen als dess hansen Lieben mutter verhaltten , oder das er

hans unnd syn ahngende hussfrauwen , nitt meher by Jnen denn Elttem ver-

bliben wolttendt so welle er Jm geben Zu heimbstür 100 gl gultt oder

geldt oder Zu verzinsen synes gevallens " , ferner ein Bett und eine

Kuh , sowie von allem , was sich an Hausrat vorfinde , je ein

Stück . Solange die jungen Eheleute jedoch in rechtem Gehor¬

sam bei ihren Eltern - gemeint beim Ehepaar Jakob Hafner -

verblieben , sollen sie von diesen nach Gebühr mit Kleidern



[ 2 .]

versorgt werden.

"So dann well er Jacob haffner das nach synem absterben Denn Sunen ein

Zimlichen unnd billichen vortil uss synem gutt werde . " Dies jedoch

mit dem Vorbehalt , dass , falls sich der eine oder andere sei¬

ner Söhne ungehorsam erzeigen sollte , er sich nicht mehr an

dieses sein Versprechen gebunden betrachte und über sein Hab

und Gut jederzeit neu befinden könne.

[3 . ] Nach ihrem , der Eltern Hafner , Absterben solle Hans sein,

Jakob Hafners , Haus und Heimwesen um einen billigen Kauf¬

preis zugeschlagen erhalten.

[4 . ] Schliesslich verspricht Jakob Hafner , seiner zukünftigen

Schwiegertochter eine Morgengabe von 31 Gulden zu verehren.

[5 . ] Demgegenüber hat Beat Widmer seiner Tochter eine Heimsteuer

von 100 Gulden sowie ein Bett versprochen.

Wie unter Punkt 2 wird dann auch hier festgehalten , dass - vor¬

ausgesetzt , diese seien gehorsam gewesen - im Erbfall die Söhne

vor den Töchtern zu begünstigen seien . Dabei bedingt sich auch

Widmer aus , dass er , wie dies bereits Hafner getan , zeit seines

Lebens frei über sein Hab und Gut verfügen könne.

"Gott geb gluck . "

Neben andern ehrbaren Leuten hätten dem Akte [ als Zeugen ] beige¬

wohnt : Statthalter [Beat Jakob ] Frey , Baumeister Wolfgang Schuma¬

cher , Altseckelmeister [Johann ] Jakob Muos , Hans Brandenberg,

Hans Jakob Letter , Paul Kolin , Werner Schutz [ ? ] sowie Konrad

Frick , der Küfer in der Altstadt.
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